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Nr. 43 
Amtliche Bekanntmachung der Stadtverwaltung Markt-
redwitz zum Erlass einer Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 
Nr. 3 BauGB (Ergänzungssatzung) im Bereich „Neu 
Haag“, Gemarkung Wölsau; Inkrafttreten der Ergän-
zungssatzung 
 
 

Der Stadtrat der Stadt Marktredwitz hat in seiner Sitzung am 
22.07.2010 für die Satzung zur Einbeziehung einzelner Au-
ßenbereichsflächen in den im Zusammenhang bebauten 
Ortsteil „Neu-Haag“, Gemarkung Wölsau, den Satzungsbe-
schluss gefasst. 
 

Die Ergänzungssatzung „Neu-Haag“ M. 1:1. 000 vom 
08.06.2010 einschließlich Begründung kann vom Tag dieser 
Bekanntmachung an im Stadtbauamt Marktredwitz, Krau-
ßoldstraße 18, 1. Stock, während der üblichen Dienststunden 
von jedermann eingesehen werden. Auf Verlangen wird über 
den Inhalt Auskunft gegeben. 
 

Die Ergänzungssatzung „Neu-Haag“ tritt nach § 10 Abs. 3 
BauGB mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 
 

Der räumliche Geltungsbereich der Satzung ist aus dem auf 
Seite 8 abgedruckten Lageplan vom 08.06.2010 ersichtlich. 
 

Auf folgende Bestimmungen des Baugesetzbuches (BauGB) 
wird hingewiesen: 
 

§ 215 Abs. 1 BauGB: 
Unbeachtlich werden: 
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften, 

 

 

 
 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtli-
che Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs, 

 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
des Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich ge-
genüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a 
BauGB beachtlich sind. 
 

§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB: 
 

Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlan-
gen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit 
desAnspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichti-
gen beantragt. 
 

§ 44 Abs. 4 BauGB: 
 

Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die 
in Abs. 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetre-
ten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 
 

Marktredwitz, 23.07.2010 
STADT MARKTREDWITZ 
 

gez. 
 

Dr. Seelbinder 
Oberbürgermeisterin 
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Nr. 44  
Amtliche Bekanntmachung der Stadtverwaltung Markt-
redwitz zur Bauleitplanung für das Gebiet „Östlich der 
Bayreuther Straße“, Gemarkung Marktredwitz; Aufstel-
lung eines qualifizierten Bebauungsplanes 
 
Der Stadtrat der Stadt Marktredwitz hat am 22.07.2010 be-
schlossen, für das Gebiet „Östlich der Bayreuther Straße“ 
Gemarkung Marktredwitz einen qualifizierten Bebauungsplan 
gemäß § 30 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) aufzustellen. 
 

Gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) wird dies hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 

Zum räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird 
auf den auf Seite 9 abgedruckten Lageplan vom 05.07.2010 
hingewiesen. 
 

Marktredwitz, 23.07.2010 
STADT MARKTREDWITZ 
 

gez. 
 

Dr. Seelbinder 
Oberbürgermeisterin 
 
Nr. 45 
Satzung über den Erlass einer Veränderungssperre für 
den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes für 
das Gebiet „Östlich der Bayreuther Straße“, Gemarkung 
Marktredwitz 
 
Die Stadt Marktredwitz erlässt auf Grund der §§ 14, 16 und 17 
des Baugesetzbuches (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S 2414), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) i.V.m. Art. 23 der Gemein-
deordnung für den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung - GO -
), BayRS 2020 – 1 – 1 - I, i.d.F. der Bekanntmachung vom 
22.08.1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
27.07.2009 (GVBl. S. 400) folgende 

 

Veränderungssperre 
 

§ 1 
 

1) Für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
der Stadt Marktredwitz für das Gebiet „Östlich der Bay-
reuther Straße“ wird eine Veränderungssperre erlassen.  

 

2) Der räumliche Geltungsbereich umfasst das im Plan der 
Stadt Marktredwitz – Stadtplanung – vom 05.07.2010,  
M. 1 : 1.000, schwarz umgrenzte Gebiet. Dieser Plan ist als 
Anlage Bestandteil dieser Satzung und ist auf Seite 10 ab-
gedruckt. 
 

§ 2 
 

In dem von der Veränderungssperre betroffenen Gebiet dürfen 
 

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt 
oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden; Vorhaben im 
Sinne des § 29 BauGB sind: 

 

a) Vorhaben, die die Errichtung, Änderung oder Nutzungs-
änderung von baulichen Anlagen zum Inhalt haben, und 

b) Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs 
sowie Ausschachtungen, Ablagerungen einschließlich 
Lagerstätten; 

 

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen 
von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Verände-
rungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeige-
pflichtig sind, nicht vorgenommen werden. 

 

§ 3 
 

1) Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegen-
stehen, kann von der Veränderungssperre eine Ausnahme 
zugelassen werden. Die Entscheidung über Ausnahmen 
trifft die Stadt Marktredwitz. 

 
2) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungs-

sperre baurechtlich genehmigt worden sind, Vorhaben, 
von denen die Stadt Marktredwitz nach Maßgabe des 
Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt hat und mit deren 
Ausführung vor dem Inkrafttreten der Veränderungssper-
re hätte begonnen werden  dürfen, sowie Unterhaltungs-
arbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten 
Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht be-
rührt. 

 

§ 4 
 

Die Veränderungssperre tritt am Tag der Bekanntmachung in 
Kraft. Sie tritt nach Ablauf von 2 Jahren, vom Tag der Be-
kanntmachung gerechnet, außer Kraft. Auf die 2-Jahres-Frist 
ist der seit der Zustellung der ersten Zurückstellung eines 
Baugesuches nach § 15 BauGB abgelaufenen Zeitraum anzu-
rechnen. Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall außer 
Kraft, sobald und soweit der Bebauungsplan für das in § 1 
genannte Gebiet rechtsverbindlich wird. 
 

Marktredwitz, 23.07.2010 
STADT MARKTREDWITZ 
 

gez. 
 

Dr. Seelbinder 
Oberbürgermeisterin 
 

Hinweis: 
 

1. Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB 
über die Geltendmachung etwaiger Entschädigungsan-
sprüche für eingetretene Vermögensnachteile durch die 
Veränderungssperre nach § 18 und des § 18 Abs. 3 über 
das Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei nicht 
fristgemäßer Geltendmachung wird hingewiesen. 
 

2. Es wird gemäß § 215 Abs. 2 BauGB auf die Rechtsfolgen 
nach § 215 Abs. 1 BauGB hingewiesen. 

 § 215 Abs. 1 BauGB lautet wie folgt: 
 „Unbeachtlich werden 

 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 
und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, 

 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
des Flächennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich ge-
genüber der Stadt Marktredwitz unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 
214 Abs. 2a beachtlich sind.“ 
 
Nr. 46 
Bekanntmachung der Grundsteuerfestsetzung 2010 der 
Stadt Marktredwitz für das Haushaltsjahr 2010 
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Die Hebesätze der Grundsteuer A von 340 v. H. und der 
Grundsteuer B von 380 v. H. sind seit 2003 unverändert, so 
dass auf den Erlass von Grundsteuerbescheiden für das Ka-
lenderjahr 2010 verzichtet wird. 
 

Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlage 
(Messbeträge) sich seit der letzten Bescheiderteilung nicht 
geändert haben, wird deshalb durch diese öffentliche Be-
kanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes 
vom 7.8.1973 (Bundesgesetzesblatt I.S. 965), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19.12.2000 (BGBl I.S. 1790), die 
Grundsteuer für das Kalenderjahr 2010 in der zuletzt veran-
lagten Höhe festgesetzt. 
 

Die Grundsteuer 2010 wird mit den in den zuletzt erteilten 
Grundstücksabgabenbescheiden festgesetzten Vierteljahresbe-
trägen jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. 
November 2010 fällig. Für Steuerpflichtige, die von der Mög-
lichkeit des § 28 Abs. 3 des Grundsteuergesetztes Gebrauch 
gemacht haben, wird die Grundsteuer 2010 in einem Betrag 
am 1.7.2010 fällig. Sollten die Grundsteuerhebesätze geändert 
werden oder ändern sich die Besteuerungsgrundlagen (Mess-
beträge), werden Änderungsbescheide erteilt. 
 

Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steu-
erfestsetzung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen 
Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein 
schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre. Gegen diesen 
Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekannt-
gabe Widerspruch eingelegt oder unmittelbar Klage erhoben 
werden. 
 

Wenn Widerspruch eingelegt wird: 
Der Widerspruch ist schriftlich (ein einfaches E-Mail ohne 
elektronische Signatur entspricht nicht der Schriftform) oder 
zur Niederschrift einzulegen bei 
STADT MARKTREDWITZ, BAHNHOFSTR. 14, 95615 
MARKTREDWITZ. 
Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in 
angemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, so 
kann Klage beim Bayer. Verwaltungsgericht Bayreuth, 
Friedrichstr. 16, 95444 Bayreuth schriftlich oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Ge-
richts erhoben werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf von 3 
Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben wer-
den, außer wenn wegen besonderer Umstände des Falles eine 
kürzere Frist geboten ist. Die Klage muss den Kläger, den 
Beklagten STADT MARKTREDWITZ und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Be-
scheid soll in Urschrift oder Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. 
 

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl 
13/2007) wurde im Bereich des Kommunalabgabenrechts ein 
fakultatives Widerspruchsverfahren eingeführt, das eine 
Wahlmöglichkeit eröffnet zwischen Widerspruchseinlegung 
und unmittelbarer Klageerhebung. Für mehrere gemeinsame 
Adressaten eines Bescheids setzt die unmittelbare Klageerhe-
bung die Zustimmung aller Betroffenen voraus. Wider-
spruchseinlegung und Klageerhebung durch E-Mail ist unzu-
lässig. 
 
Wenn unmittelbar Klage erhoben wird: 
Die Klage ist beim BAYER. VERWALTUNGSGERICHT 
BAYREUTH, FRIEDRICHSTRASSE 16, 95444 BAY-

REUTH, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle dieses Gerichts zu erheben. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten STADT 
MARKTREDWITZ und den Gegenstand des Klagebegeh-
rens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Ur-
schrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Betei-
ligten beigefügt werden. 
 

Marktredwitz, 26.07.2010 
STADT MARKTREDWITZ 
 

gez. 
 

Dr. Seelbinder 
Oberbürgermeisterin 
 
Nr. 47 
Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken; Dorferneu-
erung Bergnersreuth (DE); Stadt Arzberg, Landkreis 
Wunsiedel i. F.; Verwendungsnachweis der Teilnehmerge-
meinschaft Bergnersreuth (DE) 
 

Die Teilnehmergemeinschaft Bergnersreuth (DE) hat am 
29.06.2010 einen Verwendungsnachweis über die Finanzie-
rung der Ausführungskosten erstellt. Er ist in der Verwal-
tung der Stadt Arzberg, Friedrich-Ebert-Straße 6, 95659 
Arzberg, vom 09.08.2010 mit 23.08.2010 ausgelegt und 
kann dort während der Dienststunden eingesehen werden.  
 

gez. 
 

Wolfgang Brendel 
Techn. Amtsrat 
 
Nr. 48 
Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken; Dorferneu-
erung Wunsiedel-Ost, Stadt Wunsiedel, Landkreis Wun-
siedel i. F.; Geringfügige Änderung des Verfahrensgebietes 
 

Beschluss 
 

1. Das mit Beschluss der Direktion für Ländliche 
Entwicklung Bamberg vom 01.09.2004 Nr. Gz. P-D 7533-
1196 festgestellte Verfahrensgebiet wird geringfügig ge-
ändert: 

 

 Die Flurstücke 342 und 591/6 der Gemarkung Bernstein, 
sowie das Flurstück 32 der Gemarkung Holenbrunn wer-
den nachträglich in die Ländliche Entwicklung Wunsiedel-
Ost (DE) einbezogen. 

 

 Die Flurstücke 1380 und 1381/2 der Gemarkung Bern-
stein, sowie die Flurstücke 1705, 1705/2, 1705/3, 1705/4, 
1705/5, 1707, 1707/1, 1765/3 und 1778/22 der Gemarkung 
Wunsiedel, sowie die Flurstücke 84/1, 137, 137/2, 137/3, 
137/5, 138/3, 142, 156, 160, 161, 162, 162/2, 162/3, 166/6, 
166/7, 168, 169, 169/2, 169/3, 169/4, 169/5, 169/6, 169/7, 
169/8, 170, 170/3, 185/14, 185/19, 265/60, 295/60, 355/7, 
368/1, 379/2, 380, 382/2, 383, 384, 385, 385/2, 385/3, 
390/4, 390/5, 390/8, 390/9, 390/10, 390/11, 390/12, 
390/13, 390/14, 390/15, 390/16, 390/17, 390/18, 390/19, 
390/20, 390/21, 390/22, 390/23, 390/24, 390/25, 390/26, 
390/27, 390/28, 390/29, 390/33, 390/34, 390/35, 390/38, 
390/39, 390/40, 390/41, 390/42, 390/43, 395, 395/4, 395/5, 
395/6, 397, 398, 400, 402, 404, 405,  481 und 485/1 der 
Gemarkung Holenbrunn werden nachträglich aus der 
Ländlichen Entwicklung Wunsiedel-Ost (DE) ausgeschal-
tet. 
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2. Die sofortige Vollziehung wird angeordnet. 
 

Begründung 
 

Die Änderung des Verfahrensgebiets gemäß § 8 Abs. 1 FlurbG 
ist zur zweckmäßigen Durchführung der Dorferneuerung, be-
sonders zur Reduzierung der Verfahrensarbeit dringend erfor-
derlich. 
 

Die Zugehörigkeit der zur nachträglichen Ausschaltung vorge-
sehenen Flurstücke ist zur Durchführung des Verfahrens der 
Ländlichen Entwicklung nicht erforderlich. 
 

Die nunmehrige Verfahrensfläche beträgt 89,0 ha (bisher 
105,0 ha). 
 

Es handelt sich dennoch um eine geringfügige Änderung des 
Verfahrensgebietes, weil die Änderung die Planungen der Teil-
nehmergemeinschaft nicht beeinflusst. Die Voraussetzung für 
die Änderung des Verfahrensgebietes und das objektive Interes-
se der Beteiligten sind gegeben. 

Zum beschleunigten und reibungslosen Fortgang des Verfah-
rens war die sofortige Vollziehung im Interesse der Beteiligten 
anzuordnen (§ 80 Abs. 2 Ziff. 4 VwGO). 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Ein Widerspruch gegen diesen Beschluss kann nur innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe beim Amt für Ländliche 
Entwicklung Oberfranken in Bamberg, Nonnenbrücke 7 a, 
(Postanschrift: Postfach 11 01 64, 96029 Bamberg) schriftlich 
oder zur Niederschrift vorgebracht werden. 
 

Ist über den Widerspruch innerhalb einer Frist von sechs Mona-
ten nicht entschieden worden, ist die Klage ohne ein Vorverfah-
ren zulässig. Die Erhebung der Klage ist nur bis zum Ablauf 
von weiteren drei Monaten schriftlich zum Bayer. Verwal-
tungsgerichtshof in München (Hausanschrift: Ludwigstr. 23, 
80539 München; Postanschrift: Postfach 34 01 48, 
80098 München) zulässig. Die Klage muss den Kläger, den 
Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebe-
gehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 

Hinweis 
 

Die Änderung des Verfahrensgebietes ist in der Gebietskarte 
dargestellt, die im Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken 
in Bamberg, Nonnenbrücke 7a, Zimmer Nr. 617, während der 
allgemeinen Dienststunden zur Einsicht ausliegt.  
 

Dieser Beschluss und die geänderte Gebietskarte können inner-
halb von drei Monaten nach dem Datum des Beschlusses auch 
auf der Internetseite des Amtes für Ländliche Entwicklung 
Oberfranken unter dem Link „Anordnung“ eingesehen werden. 
(http://www.ale-oberfranken.bayern.de/service/) 
 

gez. 
 

Winkler 
 
Nr. 49 
Blutspendetermin in der Hauptschule 
 

Am Dienstag, 03.08.2010, von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr kann 
in der Alexander-von-Humboldt-Hauptschule in Marktred-
witz, Schulstraße 1, wieder Blut gespendet werden. 
 

Bitte bringen Sie zu jeder Spende unbedingt Ihren Blutspen-
derpass oder zumindest aber einen Lichtbildausweis (Perso-
nalausweis, Reisepass oder Führerschein) mit. 
Der Spendeabstand von 56 Tagen ist unbedingt einzuhalten! 

Nr. 50 
Sprechtage im August 2010 
 

Caritas Sozialberatung 
 

Das Kreis-Caritassekretariat hält am 
 

Mittwoch, 11.08.2010 
 

in der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr im Kath. Pfarramt 
St. Josef, Bahnhofstr. 9, Marktredwitz, eine Sprechstunde 
ab. 
 
 

Sprechzeiten der Sozialreferentin Gisela Wuttke-Gilch 
 

Im August findet keine Sprechstunde statt! 
 
 

Sprechtag der Deutschen Rentenversicherung 
 

Im August findet keine Sprechstunde statt! 
 
Nr. 51 
Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in der Zeit 
vom 14.06.2010 bis 11.07.2010 
 

Geburten 
Lilly Julia Rank; Eltern: Andreas Karl Rank, Marktredwitz, 
Wunsiedler Str. 12 und Heike Christina Burger, Marktred-
witz, Kolpingstr. 9. 
 

Toni Müller; Eltern: Konstantin Müller und Franziska Reut-
her geb. Köppl, Marktredwitz, Kreuzstr. 43. 
 

Juni Yi Süßenbach; Eltern: Horst Süßenbach und Zuhao 
Zhang, Schirnding, Seedorf 1. 
 

Philipp Martin Löw; Eltern: Michael und Simone Stephanie 
Löw geb. Bauer, Arzberg, Erhard-Künzel-Str. 3. 
 

Toni Dieter Scholz; Eltern: Alexander und Renate Marita 
Scholz geb. Scherzer, Wunsiedel, Bernstein 50. 
 

Johanna Maria Kopp; Eltern: Oliver Bernhard und Anja 
Kopp geb. Laurentzsch, Kastl, Rosenstr. 1. 
 

Alicia Sophia Tornay Cortes; Eltern: Marcus Jörg Radike 
und Ines Tornay Cortes, Marktredwitz, Reiserbergstr. 4. 
 

Klara Freyja Wunderlich; Eltern: Jörg und Franziska Wun-
derlich geb. Wagner, Marktredwitz, Grünerstr. 12. 
 

Julian Alexander Pöllath; Eltern: Johannes Karl-Heinz und 
Doris Lina Pöllath geb. Malzer, Ebnath, Haid 1. 
 

Nina-Valentyna Maler; Eltern: Frantisek und Nikola Maler 
geb. Sedlackova, Selb, Jean-Paul-Str. 33. 
 

Bianca Süßenbach; Eltern: Reinhard Adolf Süßenbach und 
Neriza Magpantay Pecayo, Hohenberg a.d.Eger, Heideweg 
17. 
 

Lee Michelle Stephanie Schumacher; Eltern: André Freddy 
Schumacher und Claudia Eberhard, Kirchenlamitz, 
Großschloppen 10. 
 

Max Raab; Eltern: Alexander und Evi Raab geb. Greger, 
Waldershof, Ringstr. 90. 
 

Sebastian Bothner; Eltern: Christian Michael und Maria 
Bothner geb. Nogueira Lois, Kemnath, Seeleite 5. 
 

Johann Schneider; Eltern: Jürgen und Patricia Schneider geb. 
Hofer, Schönwald, Fichtelgebirgsstr. 4 a. 
 

Simon Hubert Lippert; Eltern: Alexander Jürgen und Ma-
nuela Roswitha Lippert geb. Haensel, Marktredwitz, Grü-
nerstr. 1. 
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Nick Michael Heimerl; Eltern: Kai-Michael und Carmen 
Heimerl geb. Stöhr, Marktleuthen, Hebanz 7. 
 

Swenja Hautmann; Eltern: Andreas Franz Mario Bauer und 
Heike Hautmann, Fichtelberg, Gablonzer Str. 3. 
 

Lucie Grunwald; Eltern: Roman Simon Michael Gast und 
Heike Karin Grunwald, Wunsiedel, Schlesierstr. 10. 
 

Valeria Bachmann; Eltern: Alexander und Viktoria Bachmann 
geb. Topolski, Marktredwitz, Reichelsweiherstr. 1. 
 

Linda Eva Wagner; Eltern: Reiner Albert und Barbara Eva 
Monika Wagner geb. Kopp, Kastl, Hauptstr. 45. 
 

Berat Cankurt; Eltern: Murat und Tugba Cankurt geb. Yildi-
rim, Thiersheim, Hauptstr. 43. 
 

Hanna Katharina Puchalski; Eltern: Michael Grzegorz und  
Mariola Barbara Puchalski geb. Kaluzna, Hohenberg a.d Eger,  
Böttgerstr. 19. 
 

Louisa Angelika Wesp; Eltern: Volker Werner und Simona 
Wesp geb. Rehak, Wunsiedel, Brunnenstr. 42 a. 
 

Lina Ursula Kagelmacher; Eltern: Markus Peter und Kathrin 
Sigrid Kagelmacher geb. Wöhrl, Marktredwitz,  
Wegenerstr. 4 d. 
 

Luca Ralf Rößler; Eltern: Stefan Reinhard und Tanja Rößler 
geb. Kernke, Arzberg, Gesellstr. 12. 
 

Semih Kuzu; Eltern: Veysel und Fatma Kuzu geb. Kücükte-
cer, Hohenberg a.d.Eger, Schulstr. 6. 
 

Jannik Wohlgemuth; Eltern: Steffen und Doreen Wohlgemuth 
geb. Dietzsch, Arzberg, August-Müller-Str. 4. 
 

Max Jürgen Hilpert; Eltern: Martin Werner und Michaela 
Hilpert geb. Groschwitz, Wunsiedel, Binger Weg. 4. 
 

Lea Kammerer; Eltern: Marco Hans Kammerer und Stefanie 
Sonja Förth, Marktredwitz, Kupferhammerstr. 56. 
 
 

Sterbefälle 
Johanna Margarete Roth geb. Büttner, Marktredwitz, Hain-
grün 15. 
 

Rudolf Lober, Marktredwitz, Anton-Bruckner-Str. 17 a. 
 

Wolfgang Gerhard Gärtner, Marktredwitz, Schuhwiese 74. 
 

Egon Rösch, Marktredwitz, Blumenstr. 8. 
 

Theresia Hecht geb. Köllner, Waldershof, Walmbachstr. 8. 
 

Katharina Steurer geb. Haußner, Marktredwitz,  
Wegenerstr. 16. 
 

Friedrich Karl Balg, Marktredwitz, Adalbert-Stifter-Str. 21. 
 

Peter Bachmann, Marktredwitz, Braustr. 4 
 

Helma Giehl geb. Wollner, Waldershof, Dr.-Zimmer-Str. 22. 
 

Eduard Wenzeslaus Garban, Waldsassen, Eichendorffstr. 16. 
 

Margareta Katharina Kern geb. Thüring, Marktredwitz, Brand 
Goethestr. 40. 
 

Herbert Mattes, Marktredwitz, Albert-Schweitzer-Str. 2. 
 

Erika Sobota geb. Uellendahl, Leverkusen, Auf der Grieße 4. 
 

Heinrich Balk, Tröstau, Bühlweg 4. 
 

Klara Berta Apitz geb. Illing, Weißenstadt, Bgm.-Pöhlmann-
Str. 36. 
 

Adelheide Tröger geb. Männer, Marktredwitz, Kopernikusstr. 
14. 

Emmy Gasse geb. Leppert, Marktredwitz, Wegenerstr. 16. 
 

Dieter Ottmar Wohlrab, Arzberg, Paul-Lincke-Str. 5. 
 

Angela Psenka geb. Sandner, Selb, Vorwerkstr. 44. 
 
 

Eheschließungen 
Özgür Tazegül, Marktleuthen, Martin-Luther-Str. 35, und 
Bahar Yapici, Marktredwitz, Fikentscherstr. 20. 
 

Achim Klaus Friedrich Schelter, Wunsiedel, Egerstr. 190, 
und Stefanie Monika Maria Groh, Marktredwitz, Brand 
Bergstr. 6. 
 

Michael Sazonov, Marktredwitz, Glashüttenweg 7, und 
Elwina Hinz, Schwandorf, Gärtnerstr. 2 h 
 

Donald Lee Vaughn, und Nina Monika Sommerer, Erlangen, 
Ebrardstr. 54. 
 

Murat Cakir, Marktredwitz, Kreuzstr. 24, und Duygu Kara-
can, Waldershof, Marktredwitzer Str. 17. 
 
Nr. 52 
Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse 
 

Öffentliche Sitzung des Stadtrates am 29.06.2010 
 

1. Bekanntgabe; 
Wiedereinführung der Feuerschutzabgabe; 
Schreiben des Bayerischen Staatsministers des In-
nern, Herrn Joachim Herrmann, MdL 
 

Das Schreiben des Bayerischen Staatsministers des In-
nern, Herrn Joachim Herrmann, MdL, zur Wiedereinfüh-
rung der Feuerschutzabgabe wird zur Kenntnis genom-
men. 
 

2. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht öffentlichen 
Sitzungen, deren Gründe für die Geheimhaltung weg-
gefallen sind (Art. 52 Abs. 3 GO) 
 

Die Bekanntgabe der Beschlüsse aus nicht öffentlichen 
Sitzungen, deren Gründe für die Geheimhaltung wegge-
fallen sind (Art. 52 Abs. 3 GO), dient zur Kenntnis. 

 

1. Schulverband Marktredwitz-Arzberg, Volksschule 
Brand (Grundschule); 
Zustimmung zur Auflösung des Schulverbandes un-
ter Beibehaltung des Schulstandortes Brand 

 

Die Stadt Marktredwitz ist nach wie vor am Fortbe-
stand des Schulverbandes Marktredwitz-Arzberg, 
Volkssschule Brand (Grundschule) interessiert. Sollte 
die Stadt Arzberg den Verzicht auf die Nutzung des 
Schulhauses in Seußen mit der Auflösung des Schul-
verbandes verbinden, so ist die Stadt Marktredwitz 
nach entsprechender Beschlussfassung durch die 
Stadt Arzberg damit einverstanden, den Schulverband 
aufzulösen. 
 

Für die Volksschule Brand (Grundschule) ist im Falle 
der Auflösung des Schulverbandes ein eigener Spren-
gel zu bilden, dem die bisher dem Schulverband an-
gehörigen Gemeindeteile der Stadt Marktredwitz 
(Brand, Fridau, Glashütte, Grafenstein, Haingrün, 
Hammerberg, Katharinenhöhe, Korbersdorf, Neu-
Haag und Wölsauerhammer) angehören. 
 

Anmerkung:  
Beschluss der Stadt Arzberg vom 25.03.2010: 
Die Stadt Arzberg beantragt die Auflösung des Schul-
verbandes Marktredwitz-Arzberg, Volksschule Brand 
(Grundschule) zu Beginn des Schuljahres 2010/2011. 
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2. 20-jähriges Jubiläum von Frau Dr. Birgit Seelbinder 
als Oberbürgermeisterin 

 

Der Verleihung der Bürgermedaille der Stadt Markt-
redwitz gem. § 3 der Satzung über die Verleihung des 
Ehrenbürgerrechts und anderer Ehrungen durch die 
Stadt Marktredwitz an Frau Oberbürgermeisterin Dr. 
Birgit Seelbinder wird zugestimmt. 
 

Anmerkung: 
Die Bürgermedaille der Stadt Marktredwitz wurde am 
18.05.2010 an Frau Oberbürgermeisterin Dr. Birgit 
Seelbinder verliehen. 

 

3. Stadtbücherei Marktredwitz; 
Erweiterung des Angebots um Konsolenspiele 

 

Mit der Erweiterung des Angebots der Stadtbücherei 
um Konsolenspiele besteht Einverständnis. 

 

4. Tiefbauarbeiten 2010 - Kanal- und Wasserleitungs-
bau; Herstellung bzw. Auswechseln von Hausan-
schlüssen; Jahresprogramm 2010 - Unterhalt und 
Sanierung; 

 Auftragsvergabe Wasserleitungsbau 
 
Die Arbeiten für die Wasserleitungsrohrgräben zur 
Herstellung und Sanierung von Versorgungswasserlei-
tungen und Grundstücksanschlussleitungen im öffent-
lichen Straßengrund sind an die Firma König, Pullen-
reuth, zum Preis von 112.598,75 € einschließlich 19 % 
Mehrwertsteuer zu vergeben. Die Firma König, Pullen-
reuth, ist wenigstnehmende und wirtschaftlichste Bie-
terin. 

 

3. Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuungsplätze für 
Kinder unter drei Jahren; Einrichtung einer eigen-
ständigen Krippengruppe im Margarethen-
Kindergarten Brand (Umwandlung bestehender 
Betreuungsplätze für Kinder über 3 Jahren in Betreu-
ungsplätze für Kinder unter 3 Jahren) 
 

a) Anpassung der örtlichen Bedarfsplanung der Stadt 
Marktredwitz für Plätze in Kindertageseinrichtun-
gen und in der Tagespflege nach dem Bayerischen 
Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG) 
(2. Fortschreibung der örtlichen Bedarfsplanung 
vom Juni 2008) 

b) Zustimmung zu der Maßnahme und zu der Bean-
tragung von Fördermitteln für die Ausstattungsin-
vestitionen aus dem Investitionsprogramm „Kin-
derbetreuungsfinanzierung 2008 - 2013“ 

 

a) Die örtliche Bedarfsplanung der Stadt Marktredwitz 
für Plätze in Kindertageseinrichtungen und in der Ta-
gespflege nach dem BayKiBiG wird wie folgt an den 
gestiegenen Bedarf an Krippenplätzen angepasst: 
 

Bedarfsfeststellung: 
 

Bisher 55 Krippenplätze, neu: 63 Krippenplätze 
Bisher 480 Plätze für Kinder ab 2 bzw. 3 Jahren, neu: 
472 Plätze 
 

Anerkennung konkreter Plätze als bedarfsnotwendig: 
 

Margarethen-Kindergarten Brand 
bisher 0 Krippenplätze, neu: 8 Krippenplätze 
bisher 50 Plätze für Kinder ab 2 bzw. 3 Jahren (einschl. 
Schulkinder), neu: 42 Plätze 
 

b) In der örtlichen Bedarfsplanung der Stadt Marktred-
witz für Plätze in Kindertageseinrichtungen und in 
der Tagespflege nach dem BayKiBiG wird ein noch 
ungedeckter Bedarf für 12 Krippenplätze festgestellt. 
Davon entfallen 8 Krippenplätze auf das Einzugsge-
biet des Margarethen-Kindergartens Brand. Zur De-
ckung dieses Bedarfs sollen im Margarethen-
Kindergarten Brand vorhandene Betreuungsplätze für 
Kinder über 3 Jahren in Betreuungsplätze für Kinder 
unter 3 Jahren umgewandelt werden. Eine selbständi-
ge Krippengruppe mit 8 Plätzen soll hierzu eingerich-
tet werden. Diesem Vorhaben wird zugestimmt. 
 

Die Verwaltung wird beauftragt, die Maßnahme zur 
Förderung der Ausstattungsinvestitionen im Rahmen 
des Investitionsprogramms „Kinderbetreuungsfinan-
zierung 2008-2013“ anzumelden. 

 

4. Erlass einer Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 
BauGB (Ergänzungssatzung) im Bereich „Neu-
Haag“, Gemarkung Wölsau; 
a) Ergebnis der Beteiligung der betroffenen Öffent-

lichkeit und der berührten Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange 

b) Satzungsbeschluss 
 

a) Das Ergebnis der Beteiligung der betroffenen Öffent-
lichkeit sowie der berührten Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange dient zur Kenntnis. 
 

Der Würdigung und Abwägung der Stellungnahmen 
der betroffenen Öffentlichkeit sowie der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange wird zuge-
stimmt. 

b) Die geringfügig ergänzte Satzung vom 08.06.2010 
einschließlich Begründung wird als Satzung be-
schlossen. 

  

5. Satzung der Stadt Marktredwitz zur Änderung der 
Betriebssatzung für den Eigenbetrieb der Stadt 
Marktredwitz „Stadtwerke Marktredwitz“ 
 

Der Satzung der Stadt Marktredwitz zur Änderung der 
Betriebssatzung für den Eigenbetrieb der Stadt Markt-
redwitz „Stadtwerke Marktredwitz“ vom 22.07.2009 wird 
zugestimmt. 
 

6. Jahresabschluss 2008 der Stadtwerke; 
Ergebnis der örtlichen Vorprüfung - geänderte Fas-
sung vom 27.04.2010; Kenntnisnahme 
 

Der Bericht des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt 
Marktredwitz über die örtliche Vorprüfung des Jahresab-
schlusses 2008 der Stadtwerke Marktredwitz in der ge-
änderten Fassung vom 27.04.2010 sowie der Bericht des 
Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Marktredwitz 
vom 27.04.2010, ebenfalls über die Prüfung dieses Jah-
resabschlusses, werden zur Kenntnis genommen. 

 
Öffentliche Sitzung des Stadtrates am 22.07.2010 

 

1. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht öffentlichen 
Sitzungen, deren Gründe für die Geheimhaltung weg-
gefallen sind (Art. 52 Abs. 3 GO) 
 

Die Bekanntgabe der Beschlüsse aus nicht öffentlichen 
Sitzungen, deren Gründe für die Geheimhaltung wegge-
fallen sind (Art. 52 Abs. 3 GO), dient zur Kenntnis. 

 

 Vollzug der Gemeindeordnung; Niederlegung des Am-
tes als Ortssprecher der Ortsteile Pfaffenreuth, Man-
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zenberg und Reutlas durch Herrn Christian Frohmader 
zum 30.09.2010; Zustimmung 

 

Der Niederlegung des Amtes als Ortssprecher der Ortsteile 
Pfaffenreuth, Manzenberg und Reutlas gemäß Art. 60 a 

i.V.m. Art. 19 GO durch Herrn Christian Frohmader zum 
30.09.2010 wird zugestimmt. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Stadt Marktredwitz 
Dr. Seelbinder 

Oberbürgermeisterin 






